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1. Überarbeitung der Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem

Initiativfonds Gemeinwesenarbeit

Der Finanzbereich der Landeshauptstadt Magdeburg hat im Jahr 2009 die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Landeshauptstadt Magdeburg“ überarbeitet. Aus diesem Grund und aus den bisherigen praktischen Erfahrungen bei der Umsetzung des Zuwendungsverfahrens des Initiativfonds Gemeinwesenarbeit war es dann notwendig, auch die „Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Initiativfonds Gemeinwesenarbeit“ zu überarbeiten. Diese ist am  27.10.2009 vom Oberbürgermeister beschlossen worden.
Folgende Änderungen und Ergänzungen sind vorgenommen worden:

Punkt 2: Zuwendungsempfänger

Ist ein Antragsteller keine juristische Person (Verein o. ä.) haftet die Antrag stellende Person verbindlich für die sachgerechte Verwendung der Mittel. 

Punkt 3.1: Zuwendungsart (ergänzt)

Ein Projekt muss innerhalb des laufenden Kalenderjahres in sich abgeschlossen sein.

Punkt 3.2: Finanzierungsart

Die Finanzierung der Projekte erfolgt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel der jeweiligen AG Gemeinwesen als  Fehlbedarfsfinanzierung.

Punkt 3.4: Gegenstand der Förderung

Einzelgegenstände mit einem Wert über 150 Euro (netto) sind nicht förderfähig.

Punkt 4.2: Zuwendungsvoraussetzungen, vorzeitiger Maßnahmebeginn

Einem vorzeitigen Maßnahmebeginn während der vorläufigen Haushaltsführung oder Haushaltssperre kann  nur in ausführlich schriftlich begründeten Ausnahmefällen nach Prüfung des Einzelfalls im Rahmen der Ermessensausübung zugestimmt werden, wenn sich aus der Durchführung des Projektes ein erhebliches Interesse der Stadt ergibt und sich das Projekt aus sachlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht aufschieben lässt.

Punkt 6.1: Antragsverfahren (ergänzt)
Eigenmittel in Form von unentgeltlichen Leistungen durch projektbeteiligte Akteure können im Finanzierungsplan mit 5 Euro je Stunde in Ansatz gebracht werden.

Punkt 6.2: Bewilligungsverfahren

Der eingereichte und bewilligte Kosten- und Finanzierungsplan gilt für das Projekt als verbindlich.

Punkt 6.3: Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis umfasst das ausgefüllte Formblatt aus der Anlage 2 der Förderrichtlinie, die Originalbelege und den Nachweis der projektbezogenen Öffentlichkeitsarbeit. Die Projektumsetzung muss spätestens 4 Wochen nach Projektende nachgewiesen werden. 

Die Erstattung der verauslagten Mittel erfolgt nach Prüfung des Verwendungsnachweises.

Das im Zuwendungsbescheid genannte Datum für die Abgabe des Verwendungsnachweises ist für den Zuwendungsempfänger verbindlich. Der letzte Termin für den Eingang von Verwendungsnachweisen ist in der Regel der 06.12. des lfd. Haushaltsjahres. Bei Nichteinhaltung des Abgabetermins kann der Zuwendungsbescheid widerrufen werden.

Nicht geändert haben sich:

· die Ziele der Förderung aus dem Initiativfonds Gemeinwesenarbeit, Punkt 1.2
· die Förderung von Traditionsprojekten, Punkt 5.2
· das Antragsverfahren, Punkt 6.1
Überarbeitet wurden auch die Formulare:
Antragsformular:

Der Kosten- und Finanzierungsplan nimmt jetzt eine ganze Seite ein. Ich hoffe, dass es mit der jetzt gewählten Darstellung nicht mehr so viele Probleme beim Ausfüllen gibt. 

Im Gesamtkostenplan werden alle Ausgaben für das Projekt eingetragen. Dazu gehören auch Leistungen, die Ehrenamtliche kostenlos erbringen (5 Euro je Stunde). 

Im Gesamtfinanzierungsplan werden alle Einnahmen für das Projekt eingetragen. Dazu gehören wieder die Leistungen, die Ehrenamtliche kostenlos erbringen (Eigenmittel).

Die Differenz aus Kosten- und Finanzierungsplan muss die Summe ergeben, die aus dem Initiativfonds beantragt wird ( Fehlbedarf.

Abrechnung:

Die Abrechnung besteht aus einem zahlenmäßigen Nachweis und einem Sachbericht. (Punkt 4.1 der Allgemeinen Nebenbestimmungen)

Dafür wird das entsprechende Formular: „Verwendungsnachweis und Sachbericht“ genutzt. Der Sachbericht ist in diesem Formular im oberen Teil bereits teilweise enthalten (Anzahl der TN und Ziele erreicht) und wird durch das Beifügen der Öffentlichkeitsarbeit vervollständigt.

Vorzeitiger Maßnahmebeginn:

Soll ein Projekt während der vorläufigen Haushaltsführung oder Haushaltssperre durchgeführt werden, muss dieser Antrag zusätzlich ausgefüllt werden. Er muss ausführlich schriftlich begründet werden. (Siehe FRL GWA Punkt 4.2)
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest.-P)

Diese sind Bestandteil jeden Bewilligungsbescheides. Sie sind nur gültig für die Förderung von Projekten aus dem Initiativfonds Gemeinwesenarbeit. Zu beachten ist die Mitteilungspflicht des Antragstellers bei Veränderung am Projekt. (Datum, Finanzierung, Durchführung)
2. Bereitstellung Initiativfonds Gemeinwesenarbeit in 2010

Die Mittel für den Initiativfonds Gemeinwesenarbeit in Höhe von 51.200 Euro sind im Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg eingestellt. Der Stadtrat berät zum Haushaltsplan 2010 am 01.03.2010. Deshalb wird mit der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde und Freigabe der Mittel nicht vor April 2010 gerechnet. Das bedeutet, für alle Projekte, die bis dahin stattfinden sollen, muss ein vorzeitiger Maßnahmebeginn beantragt werden. 
Ist der Haushalt dann wie beantragt genehmigt, stehen jeder Arbeitsgruppe wieder 2.560 Euro zur Verfügung

3. Traditionsprojekte

Traditionsprojekte können laut FRL GWA länger als 2 Jahre gefördert werden. 

Aber: „Innerhalb jeder AG Gemeinwesen sind die zur Verfügung stehenden Fördermittel überwiegend für Projekte mit neuen inhaltlichen Ansätzen einzusetzen.“ (Punkt 5.2)

Ich möchte Sie als Sprecherin und Sprecher darum bitten, bei der Abstimmung über die Projekte darauf zu achten, dass möglichst nicht mehr als 1.200 Euro für Traditionsprojekte beschlossen werden. Welche Traditionsprojekte in Ihrer Arbeitsgruppe bestehen, finden Sie als Anlage zu dieser mail.

4. Information der Arbeitsgruppen Gemeinwesenarbeit

Bitte informieren Sie Ihre Arbeitsgruppen über die Änderungen.
Bei Bedarf würde ich auch selbst noch einmal in die Ag´n kommen (nicht montags und mittwochs!) oder eine Veranstaltung zu diesem Thema für mehrere AG´n zusammen organisieren. Die FRL GWA und die ANBest.-P für GWA-Projekte finden Sie in der Anlage zu diesem Schreiben. Die FRL GWA wird in den nächsten Tagen auch wieder ins Internet gestellt.
Die neuen Formulare sind ebenfalls noch nicht im Internet verfügbar, deshalb sende ich sie als Anlage mit. Diese bitte an alle Mitstreiter in der GWA verteilen. Alle alten Formulare bitte entsorgen! Bei weiterer Verwendung der alten Formulare kann sich die Bearbeitung verzögern.
Wenn gedruckte Exemplare der FRL GWA oder der Formulare gewünscht werden bitte kurze Info an mich.
